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Islamismus Islamismus

Kalifatsstaat (Hilafet Devleti)

Sitz / Verbreitung	 Vereinsstrukturen sind verboten, früherer Hauptsitz in Köln

Gründung / Bestehen seit	 1984

Struktur / Repräsentanz	 Keine offen erkennbaren Strukturen, aber mehrere Gemeinden, die 
sich weiterhin der Ideologie des Kalifatsstaats verpflichtet fühlen

Mitglieder / Anhänger / 	 220 in NRW 

Unterstützer 2016

Veröffentlichungen	 Muhacirun (Auswanderer) 
Mehrere Web-Angebote

Kurzportrait / Ziele	 Im Jahre 1984 gründete Cemaleddin Kaplan (1926 – 1995) nach 
Loslösung von der Milli-Görüs-Bewegung den Verband der 
islamischen Vereine und Gemeinden e.V. (ICCB) in Köln. Der 
Kalifatsstaat war eine am Führerprinzip orientierte und streng 
hierarchisch gegliederte Organisation. Ziel der Organisation war die 
Weltherrschaft des Islam unter dem Kalifat seines letzten Anführers 
Metin Kaplan.

Finanzierung	 Spenden

Grund der Beobachtung / Verfassungsfeindlichkeit

Der Kalifatsstaat wurde im Jahr 2001 wegen Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung und den Gedanken der Völkerverständigung sowie Gefährdung der inneren Sicherheit in 
Deutschland durch den Bundesminister des Innern verboten.

Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Seit dem Vereinsverbot agieren die verbliebenen Anhänger in Deutschland konspirativ und 
streben eine Reorganisation an. Allerdings wird diese durch interne Auseinandersetzungen 
verhindert.

Anlässlich der Feier des muslimischen Neujahrsfestes trafen sich am 2. Oktober 2016 zahlreiche 
Anhänger des Kalifatsstaates in Dortmund.

Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Es ist auch zukünftig von unterschwellig fortbestehenden Strukturen des Kalifatsstaats in 
Deutschland auszugehen, die sich nach außen nicht zu diesem bekennen. Interne Spaltungen 
bleiben bestehen. Metin Kaplan wurde im November 2016 aufgrund seiner schweren Erkran-
kung aus türkischer Haft entlassen Es bleibt abzuwarten, wie sich seine Freilassung auf die 
Strukturen des Kalifatsstaates in NRW auswirken wird.

Abwanderungsbewegungen jüngerer Anhänger in den Bereich des extremistischen Salafismus 
lassen sich weiterhin beobachten.

Weitere Informationen zum Hintergrund

ü www.im.nrw.de/verfassungsschutz, Web-Link: vs_kalifatsstaat

Sympathisanten von Metin Kaplan begrüßen im Internet seine Entlassung aus der Haft.


